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Tariftabelle Kleinkind (bis 18 Monate) Gemeinde Tann-Dürnten 
 

➢ Der Elternbeitrag wird nach dem Bruttoeinkommen beider Elternteile/eines Elternteils erhoben. Auch 
bei in Konkubinat lebenden Eltern werden beide Bruttoeinkommen zusammengezählt. Der Tarif richtet 
sich nach dem gemeinsamen Bruttoeinkommen – siehe Tarifberechnung! 

➢ Bei Eltern die mit einem/r nicht sorgeberechtigten PartnerIn in Konkubinat leben, wird ein festge-
legter Betrag zum Jahreseinkommen eingerechnet – siehe Tarifberechnung! 

➢ Selbstständig Erwerbende bezahlen den Maximaltarif, sofern sie keinen Nachweis eines geringeren 
Einkommens erbringen.  

➢ Ab einem Vermögen* von Fr. 142'000.00 ist in der Tarifberechnung 10% des steuerbaren Vermögens 
gemäss Steuerrechnung einzutragen – siehe Tarifberechnung! 

➢ Ab der 3. Klasse werden nur noch die effektiven Betreuungsstunden berechnet – siehe Reglement! 
 

Bruttoeinkommen + 10% 

des steuerbaren Vermögens* 

Stundenansatz 
25% Rabatt für das zweite und alle weiteren Kinder 

ab   10’000 Fr. 1.10** 

ab   15’000 Fr. 1.35** 

ab   20’000 Fr. 1.65** 

ab   25’000 Fr. 2.00** 

ab   30‘000 Fr. 2.40** 

ab   35‘000 Fr. 2.90** 

ab   40‘000 Fr. 3.35** 

ab   45‘000 Fr. 3.90** 

ab   50‘000 Fr. 4.50 

ab   55‘000 Fr. 4.95 

ab   60‘000 Fr. 5.65 

ab   65‘000 Fr. 6.25 

ab   70‘000 Fr. 6.85 

ab   75‘000 Fr. 7.45 

ab   80‘000 Fr. 8.10 

ab   85‘000 Fr. 8.80 

ab   90‘000 Fr. 9.60 

ab   95‘000 Fr. 10.35 

ab 100‘000 Fr. 10.80 

ab 105‘000 Fr. 11.40 

**Abklärung Eigenleistungsbeitrag in der Wohngemeinde durch die Geschäftstelle. 
 

Zuzüglich zum Betreuungstarif werden Essen, Fahrspesen und Übernachtungen wie folgt verrechnet: 
Frühstück    Fr. 2.50 
Mittagessen    Fr. 5.00 – 9.00 je nach Altersstufe*** 
Znüni/Zvieri (je Zwischenmahlzeit) Fr. 2.00 
Abendessen    Fr. 4.00 
***Bis 6 Jahre Fr. 5.00, ab 6 Jahre Fr. 7.00, ab 12 Jahre Fr. 9.00 
 

Samstags-, Sonntags- und Feiertagszuschlag pro Std. Fr.   1.25 
Nachttarif in der Regel ab 20.00 – 07.00 Uhr  Fr. 18.25 
Fahrspesen pro km     Fr.   0.70 
Ausserordentliche Spesen und grössere Auslagen müssen vorher zwischen Eltern und Betreuungsperson 
abgesprochen werden. Diese werden durch die Eltern direkt an die Betreuungsperson bezahlt. 
 

Die Gemeinde gewährt Eltern, die einen Anspruch auf ermässigten Tarif haben, diesen nur während der 
effektiven Arbeitszeit der Eltern. Für Kinderbetreuung ausserhalb der Berufstätigkeit wird der Vollkostentarif 
mit Fr. 13.20 verrechnet. 
 

Für Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des TFZO – 079 816 89 33 

 


